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Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 074 „Neubau Feuerwehrgerätehaus“  
hier:  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Nr. Behörde Stellungnahme Abwägung Beschlussvorschlag 

1. Bau- und Liegenschafts-

betrieb NRW, NL Düssel-

dorf 

- - - 

2. Bezirksregierung Arns-

berg - Abt. 6 Bergbau und 

Energie in NRW 

- - - 

3. Bezirksregierung Düssel-

dorf:  Dez. 22 Gefahren-

abwehr, Hafensicherheit, 

Kampfmittelbeseitigung 

- - - 

4. Bezirksregierung Düssel-

dorf: Dez. 53 Immissions-

schutz - einschl. anlagen-

bezogener Umweltschutz 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellung-

nahme gebeten. 

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 

33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk 

Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungs-

gebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Ei-

gentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Das LVR-Amt für Denkmal-

pflege im Rheinland/Pulheim 

und das LVR-Amt für Boden-

denkmalpflege im Rhein-

land/Bonn sowie die zustän-

dige kommunale Untere 

Denkmalbehörde wurden im 

Verfahren beteiligt. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 
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Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungs-

recht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits 

geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und den 

LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige 

kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtli-

cher Belange zu beteiligen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht 

folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Seitens Dez. 54.3 kommunales Abwasser bestehen weiterhin keine Bedenken 

gegen den B-Plan 074. 

 

Ansprechpartner/innen: 

Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35) 

Herr Braun alexander.braun@brd.nrw.de Tel.: 0211/ 475-1326 

Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 

Frau Kirbach Dez54_Beteiligungen@brd.nrw.de Tel.: 0211/ 475-2897 

 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung 

Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese 

Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete 

haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder 

Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, 

die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 
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Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zustaen-

digkeiten.html 

5. Bundesamt für Infra-

struktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der 

Bundeswehr (BAIUDBw) 

Referat Infra I 3 

- - - 

6. Bundesanstalt für Immo-

bilienaufgaben: Sparte 

Portfoliomanagement - 

Träger öffentlicher Be-

lange (Nordrhein-Westfa-

len) 

- - - 

7. Deutsche Bahn AG: DB 

Immobilien, Region West  

- - - 

8. Deutsche Glasfaser Hol-

ding GmbH 

- - - 

9. Deutscher Wetterdienst - 

PB 24A Abt. Finanzen u. 

Service 

Im Namen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bedanke ich mich für die Be-

teiligung beim Bebauungsplan Nr. 074 "Erweiterung Feuerwehrgerätehaus, 

Kelzenberger Straße" in der Ortslage Jüchen im beschleunigten Verfahren 

nach § 13 a Baugesetzbuch. 

 

Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen durch un-

sere Fachbereiche geprüft. 

 

Der Deutsche Wetterdienst hat keine Einwände gegen das Bauvorhaben, da 

keine Standorte des DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Ansprechpartner des DWD gerne zur Verfü-

gung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 
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10. Deutsche Telekom Tech-

nik GmbH: Best Mobile - 

Richtfunk-Trassenaus-

kunft deutschlandweit 

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 21.12.2020. 

 

Wir betreiben in Jüchen-Garzweiler keinen Richtfunk und haben daher bezüg-

lich unseres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

 

Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere Verbindun-

gen angemietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns leider nicht zur Verfü-

gung. 

 

Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindun-

gen des Telekom - Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, 

die Firma Ericsson Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese 

Anfrage an: 

 

Ericsson Services GmbH 

Prinzenallee 21 

40549 Düsseldorf 

 

oder per Mail an 

 

bauleitplanung@ericsson.com 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Firma Ericsson Services 

GmbH wurde im Verfahren 

beteiligt. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

11. Deutsche Telekom Tech-

nik GmbH: Best Mobile 

Rollout FNP 1 

Richtfunk-Trassenaus-

kunft 

- - - 

12. Deutsche Telekom Tech-

nik GmbH:  West PTI 24 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzei-

gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deut-

sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 

Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 

entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 

abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Gegen die Planung haben wir grundsätzlich keine Bedenken. 

 

Bitte beachten sie, dass sich im Planungsbereich Telekommunikationslinien 

befinden. Eine Umlegungsmaßnahme dieser TK-Linie ist in Arbeit. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 
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13. Erftverband Leitungen, Messstellen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit durch die 

v. g. Maßnahme nicht betroffen. Daher bestehen aus wasserwirtschaftlicher 

Sicht seitens des Erftverbandes keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

14. Ericsson Services GmbH 

Richtfunk-Trassenaus-

kunft 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson be-

züglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbin-

dungen des Ericsson - Netzes gilt. 

 

Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre 

Anfrage ein. 

 

Richten Sie diese Anfrage bitte an: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Ziegelleite 2-4 

95448 Bayreuth 

richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 

 

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Deutsche Telekom Tech-

nik GmbH wurde im Verfahren 

beteiligt. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

15. Fernstraßen-Bundesamt - - - 

16. Gemeinde Titz: FB 3 - Ge-

meinde- und Strukturent-

wicklung, Wirtschaftsför-

derung 

- - - 

17. Geologischer Dienst 

Nordrhein-Westfalen 

Landesbetrieb 

- - - 

18. Handelsverband Nord-

rhein-Westfalen -  Rhein-

land e. V. Region Mön-

chengladbach & Rhein-

Kreis Neuss 

- - - 
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19. Handwerkskammer Düs-

seldorf 

 

Mit Ihrem Schreiben vom 21. Dezember 2020 baten Sie uns um Stellung-

nahme zur oben genannten Bauleitplanung. 

 

Da wir die Belange des Handwerks durch die vorliegende Planung nicht be-

troffen sehen, beziehen wir zum vorliegenden Planentwurf insoweit Stellung, 

als wir keine Bedenken oder Anregungen vortragen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

20. Industrie- und Handels-

kammer Mittlerer Nieder-

rhein Krefeld  

Krefeld - Mönchenglad-

bach - Neuss 

Die Stadt Jüchen beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses an der Kelzenberger Straße zu 

schaffen. Konkret soll eine weitere Fahrzeughalle und eine Waschhalle errich-

tet werden. 

 

Zu der Planung hat die IHK Mittlerer Niederrhein bereits mit Schreiben vom 13. 

November 2020 Stellung genommen. Aufgrund der nunmehr öffentlich ausge-

legten Planungsunterlagen, ergibt sich keine andere Bewertung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

21. Kreispolizeibehörde 

Rhein-Kreis Neuss Fach-

bereich Städtebauliche 

Kriminalprävention 

Zur Stellungnahme der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss vom 

16.10.2020, anlässlich der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) 

BauGB, gibt es keine ergänzenden Hinweise oder Empfehlungen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

22. Kreiswerke  

Grevenbroich 

Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen von Seiten der Kreiswerke Greven-

broich GmbH keine Bedenken, wenn die Belange der Trinkwasserversorgung 

berücksichtigt werden. 

 

Wir gehen davon aus, dass die techn. Regelwerke, wie z. B. die DIN 1998 

Unterbringen von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen oder das 

DVGW Merkblatt GW 125 Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle, bei 

dem Aufstellen des Bebauungsplanes berücksichtigt wurden. 

 

Bitte informieren Sie die Kreiswerke frühzeitig, welche Firma von Ihnen mit den 

Tiefbauarbeiten für die Erschließung beauftragt wird. 

 

Aus Gründen der Gewährleistung und zur Vermeidung von Behinderungen bei 

der Bauausführung sollte die Leitungsverlegung zusammen mit der Erschlie-

ßungsmaßnahme ausgeführt werden. 

 

Vergeben werden die Arbeiten im Namen und auf Rechnung der Kreiswerke 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Um die Zugänglichkeit der im 

Plangebiet vorhandenen Lei-

tungen zu gewährleisten, sind 

zwei Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrechte zugunsten der 

zuständigen Unternehmens-

träger im Bebauungsplan fest-

gesetzt worden. 

 

Sofern Erschließungsmaß-

nahmen notwendig sind, wird 

deren Durchführung rechtzei-

tig mit den Kreiswerken und 

allen anderen betroffenen 

Versorgungsunternehmen ko-

ordiniert. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 
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Grevenbroich GmbH. Die Bauüberwachung, Abrechnung, Abnahme und Über-

wachung der Gewährleistung für die Verlegung der Wasserleitung erfolgt 

durch die Kreiswerke Grevenbroich GmbH. 

 

Aus technischen Gründen bitten wir um Zusendung des Bebauungsplanes im 

DXF-Format im Koordinatensystem ETRS_1989_UTM_Zone_32N_8Stellen. 

 

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen als zuständiger Ansprechpartner gerne 

zur Verfügung. 

 

Anlagen: 

 

 

Die technischen Regelwerke 

werden im Rahmen der Aus-

führungsplanung berücksich-

tigt, nicht auf Ebene der Be-

bauungsplanaufstellung. 

 

Der Bebauungsplan kann der 

Kreiswerke Grevenbroich 

GmbH nach Satzungsbe-

schluss im DXF-Format zur 

Verfügung gestellt werden. 
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23. Landesbetrieb Straßen-

bau NRW, Autobahnnie-

derlassung Krefeld wird 

deaktiviert: jetzt Auto-

bahn GmbH 

- - - 

24. Landesbetrieb Straßen-

bau NRW, HS Möncheng-

ladbach 

Regionalniederlassung 

Niederrhein / Hauptsitz 

Mönchengladbach 

Der Bebauungsplan Nr. 074 liegt an der Landesstraße Nr. 31 im Abschnitt 3, 

im Bereich der freien Strecke. 

 

Ich verweise auf meine Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung vom 

08.10.2020. Die dort aufgeführten Belange sind zu berücksichtigen. 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung und verbleibe 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Anregungen der Stellung-

nahme vom 08.10.2020 wur-

den im weiteren Verfahren be-

rücksichtigt. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

25. Landesbetrieb Straßen-

bau NRW, Regionalnie-

derlassung Niederrhein 

Abteilung 4 - Planungen 

Dritter 

- - - 

26. Landesbetrieb Wald und 

Holz NRW - Regional-

forstamt Niederrhein 

Belange des Waldes werden weder mittel- noch unmittelbar von dem Vorha-

ben betroffen. Deshalb sind von meiner Seite keine Bedenken gegen die o.a. 

Planung vorzutragen. 

Anregungen hierzu werden nicht gegeben. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

27. Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW: 

BUND 

- - - 

28. Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW: 

NABU 

- - - 

29. LVR: Amt für Bodendenk-

malpflege im Rheinland 

- - - 
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30. LVR: Amt für Denkmal-

pflege im Rheinland 

Abtei Brauweiler 

- - - 

31. NEW Netz GmbH - - - 

32. NEW Netz GmbH  Grund-

satzplanung Rhein-Kreis-

Neuss 

- - - 

33. Niersverband - - - 

34. PVG GmbH 

Resources Service & Ma-

nagement 

- - - 

35. Rhein-Kreis-Neuss: Der 

Landrat 

Ich habe die im Betreff genannte Planung aus wasser-, altlasten-, boden-

schutz-, Immissionsschutz- und naturschutzrechtlicher sowie aus gesundheits-

behördlicher Sicht geprüft. Im Einzelnen nehme ich wie folgt Stellung: 

 

Immissionsschutz 

 

Hinsichtlich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes werden gemäß § 4 

Abs. 1 und Abs. 2 BauGB i.V.m. der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 

(ZustVU) die folgenden Anregungen zum Bebauungsplanverfahren Nr. 074, 

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, Kelzenberger Straße", Stadt Jü-

chen, gegeben. 

 

Mit dem Bebauungsplan sollen für den Standort der freiwilligen Feuerwehr an 

der Kelzenberger Straße die Fahrzeughalle erweitert und eine Waschhalle pla-

nungsrechtlich ermöglicht werden. 

 

Für dieses Vorhaben hat das Ing.-Büro Accon das schalltechnische Gutachten 

vom 3.12.2020, Bericht-Nr. ACB 1120 - 408943 - 917, erstellt. 

 

Die Prüfung des Gutachtens hat ergeben, dass es hinsichtlich der Emissions-

parameter, der Berechnungs- und Beurteilungsmethodik plausibel ist und da-

her für die Beurteilung der aus dem Vorhaben resultierenden Immissionen her-

angezogen werden kann. 

Die Stellungnahme wird be-

rücksichtigt. 

 

Anlagenbezogener Immissi-

onsschutz: 

Die Beurteilung über die Zu-

lässigkeit von Überschreitun-

gen der Richtwerte durch das 

Martinshorn erfolgt gem. Ziffer 

3.2.2 TA Lärm. Die Begrün-

dung wurde gemäß der Stel-

lungnahme redaktionell ange-

passt, zum Schalltechnischen 

Gutachten wurde eine ent-

sprechende Klarstellung er-

stellt. 

 

Verkehrsbezogener Immissi-

onsschutz: 

Die Begründung sowie die 

Planzeichnung wurden ent-

sprechend der Stellungnahme 

redaktionell angepasst. 

Die Stellungnahme wird 

berücksichtigt. 
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Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die gebietsbezogenen Immissions-

richtwerte der TA Lärm an den jeweiligen Immissionsorten nach der Regelfall-

prüfung gemäß Ziffer 3.2.1 der TA Lärm, angewandt für den Regelbetrieb der 

freiwilligen Feuerwehr, inklusive des Einsatzfalls ohne Einsatz des Martins-

horn, nicht überschritten werden. 

 

Für den Einsatzfall der Feuerwehr, in welchem das Martinshorn bei der Aus-

fahrt und auf der öffentlichen Straße genutzt werden muss, ermittelt der Gut-

achter, dass die Spitzenpegel der TA Lärm an den meisten Immissionsorten 

zum Teil tags, an allen Immissionsorten nachts, überschritten werden. 

 

Dabei wird an dem Immissionsort 5 der zulässige Spitzenpegel mit 101 dB(A) 

deutlich überschritten. Hier gelten im Mischgebiet tags 90 dB(A) und nachts 65 

dB(A). 

 

Gemäß der verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung für Standorte der Feuer-

wehren, zuletzt mit Urteil des OVG NRW v. 23.09.2019, 10 A 1114-17, kann 

für die Beurteilung von Feuerwehrstandorten abweichend von der Regelfall-

prüfung gemäß 3.2.1 TA Lärm eine gesonderte Prüfung des Einzelfalls (Son-

derfallprüfung) nach Ziffer 3.2.2 TA Lärm vorgenommen werden, wenn Sach-

verhalte vorliegen, die mit der Regelfallprüfung nicht erfasst werden. Dies ist 

mit dem Einsatz des Martinshorns einer Feuerwehr der Fall. 

 

Das Martinshorn darf nach der StrVO nur dann eingesetzt werden, wenn es 

aufgrund der Verkehrslage erforderlich ist. Die Wache der freiwilligen Feuer-

wehr liegt hier in einem dörflich geprägten Wohnbereich; die Ausfahrt der Wehr 

mündet in die im Nachtzeitraum nur wenig befahrene Kelzenberger Straße, so 

dass bei den hier angenommenen 10 Einsätzen der Wehr im Nachtzeitraum 

pro Jahr statistisch weniger als ein Einsatz im Monat im Nachtzeitraum zu er-

warten ist. Da die Kelzenberger Straße keine Dorfverbindungsstraße darstellt, 

dürfte der Einsatz des Martinshorns im Nachtzeitraum daher eher unwahr-

scheinlich sein. Des Weiteren müssten die Nachbarn im Übrigen auch mit der 

Vorbeifahrt von Einsatzfahrzeugen rechnen, wenn dieser Standort hier nicht 

bereits vorhanden wäre. 

 

In Bezug auf den Zweck des Einsatzes des Martinshornes ist festzustellen, 

dass die hier prognostizierte Überschreitung des Spitzenpegels aus immissi-

onsschutzrechtlicher Sicht auf Grundlage einer Sonderfallbeurteilung nach Zif-

fer 3.2.2 TA Lärm als noch zumutbar bewertet wird, da hier die Rettung von 

 

Durch die redaktionellen An-

passungen ergeben sich 

keine planerischen Änderun-

gen, die eine erneute Offen-

lage des Bebauungsplans be-

dingen. 
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Menschenleben Grund für den Einsatz ist und dies zu einem funktionierenden 

Gemeinleben erforderlich und daher als sozialadäquat hinzunehmen ist. Zumal 

sich hier an dem bereits vorhandenen Standort die Einsatzzahlen nicht erhö-

hen werden und insofern mit der Erweiterung der Feuerwehr um eine Fahr-

zeug- und eine Waschhalle keine Veränderungen hinsichtlich des Ge-

räuschaufkommens zu verzeichnen sein wird. So hatte das OVG NRW in dem 

o.g. Urteil Spitzenpegel durch das selten eingesetzte Martinshorn bis zu 103 

dB(A) noch für zumutbar erachtet. Dieser Pegel wird im vorliegenden Fall mit 

einem Spitzenpegel von 101 dB(A) unterschritten. Dieser Spitzenpegel kann 

zwar selbst unter Berücksichtigung eines geschlossenen Fensters zu kurzzei-

tigen Innenpegeln von ca. 66 dB(A) führen. Da dieser Pegel aber nicht dauer-

haft, sondern äußerst selten überhaupt auftreten wird, führt dies zwar zu sel-

tenen und kurzzeitigen Aufwachreaktionen, aber nicht zu anzunehmenden Ge-

sundheitsgefahren. 

 

Hinweis auch für die Ausführungen der Begründung: 

 

Die im schalltechnischen Gutachten und in der Begründung in Bezug genom-

mene Ziffer 7.1 TA Lärm für die Beurteilung von Anlagen bei Notsituationen gilt 

nicht für den Betrieb von Feuerwachen, sondern für betriebliche Notsituationen 

außerhalb des Rahmens eines Regelbetriebs. Da der Betrieb einer Feuerwa-

che für den Einsatz von Notsituationen an anderer Stelle im Gemeindegebiet 

für diese die Kernaufgabe bedeutet, kann die Ziffer 7.1 für eine Sonderfallprü-

fung nicht herangezogen werden. Gemäß dem o.g. Urteil des OVG NRW ist 

hierfür die Ziffer 3.2.2 TA Lärm einschlägig. Eine Änderung der Beurteilung 

ergibt sich dadurch nicht. 

 

Zum verkehrsbezogenen Immissionsschutz habe ich in der frühzeitigen Betei-

ligung eine Anregung gegeben, die umgesetzt wurde. Bei der nochmaligen 

Prüfung des entsprechenden Hinweises fiel mir nun auf, dass dieser, meinem 

Vorschlag entsprechend formuliert, zu nahe an einer Festsetzung ist. Ich mo-

difiziere daher meinen Vorschlag wie folgt: 

 

Die Absätze von "Zum Schutz gegen“ bis „Maßnahmen ausreichend sind" - 

also die Teile auf dem Planentwurf in der 4. Spalte von links (mit den Tabellen) 

- können entfallen. Ausreichend ist der Hinweis, dass bei Neu-, Um- und An-

bauten von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen ggf. Maßnahmen nach 

DIN 4109 zu treffen sind (wie in der 3. Spalte formuliert). Inhaltlich ist dies keine 

Änderung. 
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36. RWE Power AG Abt. POJ-

LN 

- - - 

37. Stadt Bedburg: Fach-

dienst 5 - Stadtplanung, 

Bauordnung, Wirt-

schaftsförderung -  

Herzlichen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren Nr. 074 "Er-

weiterung Feuerwehrgerätehaus Kelzenberger Straße". Von der vorgenannten 

Maßnahme werden weder unsere vorhanden Anlagen noch laufende bzw. vor-

hersehbare Planungen unseres Hauses betroffen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

38. Stadt Erkelenz: Pla-

nungsamt 

- - - 

39. Stadt Grevenbroich FB 

61 Stadtplanung Bauord-

nung 

- - - 

40. Stadt Jüchen: Amt für öf-

fentliche Infrastruktur 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurde das o.g. Bebauungsplanverfahren 

hinsichtlich der Belange des kommunalen Straßenbaus betrachtet. Es beste-

hen keine Bedenken gegen die verkehrliche Erschließung über die bereits vor-

handene Zufahrt an der Kelzenberger Straße. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

41. Stadt Jüchen: Amt für öf-

fentliche Infrastruktur - 

Abwasserbetrieb 

- - - 

42. Stadt Jüchen: Bauauf-

sicht 

- - - 

43. Stadt Jüchen: Ordnungs-

amt - Brandschutz 

Gegen den o. g. Bebauungsplan in der vorliegender Form bestehen aus brand-

schutztechnischer Sicht keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

44. Stadt Jüchen: Ordnungs-

amt - Verkehr  

Es bestehen keine Bedenken. 

Im Rahmen der bautechnischen Planung sind bezüglich der Zufahrt weiter Ab-

stimmungen notwendig. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

45. Stadt Korschenbroich: 

Stadtplanung und Bau-

ordnung 

- - - 
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46. Stadt Mönchengladbach: 

FB 61 - Stadtentwicklung 

und Planung 

- - - 

47. Telefónica Germany 

GmbH & Co. OHG - Nürn-

berg 

Die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange von Seiten der 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erwarten sind. 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild. 

Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 

 

 
 

Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so wür-

den wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 

damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 

 

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

48. Vodafone GmbH, West Wir bedanken uns für Ihre Mail und nehmen dazu wie folgt Stellung:   

 

In den von Ihnen angegebenen Planungsbereichen befinden sich KEINE Glas-

faserleitungen und Kabelschutzrohre der: 

Firma Vodafone GmbH (ehem. ISIS / ehem. Arcor AG & Co. KG) 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 
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Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Vodafone für die Richtig-

keit der Angaben gemieteter Fremdtrassen keine Gewährleistung übernehmen 

kann. 

49. Vodafone NRW GmbH 

ehemals Unitymedia 

Vielen Dank für Ihre Informationen. 

 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei 

immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an. 

 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfrei-

machung, etc. oder einer Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, 

dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat Stellung 

nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir 

bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 

50. Westnetz GmbH, Regio-

nalzentrum Neuss - Netz-

planung 

Dokumentation und Lie-

genschaften 

- - - 

51. Westnetz GmbH DRW-S-

LK-TM 

Spezialservice Strom 

In dem von uns beigefügten Lageplan im Maßstab 1 : 2000 haben wir die o. g. 

Hochspannungsfreileitung mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutz-

streifengrenzen eingetragen. 

 

Der Planbereich der obigen Maßnahme liegt bereits außerhalb des 2 x 21,00 

m = 42,00 m breiten Schutzstreifens der im Betreff genannten Hochspan-

nungsfreileitung. 

 

Wir weisen darauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Hochspannungs-

freileitung und somit auch das Leitungsrecht allein aus der Örtlichkeit ergeben. 

 

Falls dennoch Maßnahmen im Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung 

durchgeführt werden sollen, bitten wir um erneute Beteiligung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genom-

men. 
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Zum obigen Verfahren haben somit keine Anregungen vorzubringen. 

 

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 110-kV 

Netzes. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 


